Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma „CVM GmbH Chemnitz“

I. Geltungsbereich

1. Die nachstehenden AGB sind integrierter Bestandteil aller Rechtsgeschäfte, insbesondere aller Kauf- bzw. Liefer- und Werkverträge, die wir mit Kunden (Käufern, Auftraggebern) abschließen.

2. Dieser AGB entgegenstehende Geschäftsbedingungen – insbesondere Einkaufsbedingungen – von Geschäftspartnern haben keine Gültigkeit soweit sie diesen Bedingungen widersprechen. Widersprechende Bedingungen können nur dann rechtswirksam werden, wenn wir diesen schriftlich zustimmen.

3. Der Liefervertrag wird erst mit Absendung der schriftlichen Auftragsbestätigung verbindlich.

4. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit diese nicht besonders bestätigt wurden. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.


II. Schriftformklausel

Zur Rechtswirksamkeit der Aufhebung oder Abänderung dieser AGB ist eine schriftliche Vereinbarung erforderlich.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt frei Haus. Geleistete Anzahlungen gelten nicht als Teilerfüllung. Wechsel und Schecks gelten erst mit Einlösung als Zahlung. Diskont und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers.

2. Zahlungsleistungen: 30 Tage nach Rechnungseingang netto unabhängig von Eingang der Ware. 10 Tage 2 % Skonto.

3. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind Zinsen in Höhe von 2 % über den Bankdiskontsatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt.

4. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Käufers sind nicht statthaft.

IV. Lieferfristen
1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten der Beibringung von Unterlagen, Freigaben und Genehmigungen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Versandbereitschaft dem Käufer innerhalb der Lieferfrist mitgeteilt wurde.

2. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb des Willens des Lieferers und seiner Unterlieferanten liegen. Als unvorhergesehenes Ereignis gelten solche Umstände, die wir auch mit zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden können, z. B. Krieg, währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, innere Unruhen, Naturgewalten, Feuer, Streiks, Aussperrungen, unverschuldete Nichtbelieferung mit Vormaterial, Verkehrs- und Betriebsstörungen und sonstige Fälle höherer Gewalt, durch die die Erfüllung des Vertrages gefährdet, wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht wird. In diesen Fällen sind wir berechtigt, ohne Gewähr von Schadenersatz vom Vertrag zurückzutreten.

3. Teil- und vorfristige Lieferungen sind zulässig.

4. Ersatzansprüche für Verzugsschäden sind außer bei nachgewiesenem Vorsatz ausgeschlossen.

5. Nimmt der Käufer den Leistungsgegenstand nicht zum vereinbarten Zeitpunkt ab, so ist er trotzdem zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Die Einlagerung des Liefergegenstandes erfolgt dann auf Kosten – mindestens 1 v. H. des Rechnungsbetrages pro Monat – und Gefahr des Bestellers.

6. Liegt Leistungsverzug vor, so hat der Besteller dem Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung zu gewähren, dass er nach Ablauf einer Frist die Annahme der Leistung ablehne. Wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt.

V. Versand und Gefahrenübergang

1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder des Herstellerwerkes geht die Gefahr auf den Besteller über. Auf Wunsch des Bestellers und auf seine Kosten versichert der Lieferer die Ladung gegen Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab, auf den Besteller über. Auf Wunsch des Bestellers ist der Lieferer verpflichtet, den Liefergegenstand gegen Schäden zu versichern. Die Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner Rechte aus Abschnitt VII in Empfang zu nehmen.

4. Bei Lieferungen durch Transportmittel des Lieferers sind Transportschäden und Fehlmengen in Gegenwart des Transporteurs festzustellen und schriftlich zu belegen.

5. Bei Annahmeverweigerung gehen Kosten und Schäden zu Lasten des die Annahme verweigernden Bestellers. Rücksendungen bedürfen des vorherigen schriftlichen Einverständnisses des Lieferers.


VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Lieferer behält sich das Eigentumsrecht an allen Liefergegenständen bis zur völligen Bezahlung sämtlicher ihm aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber zustehenden Forderungen vor. Bei laufender Rechnung dient das gesamte Vorbehaltsgut zur Sicherung der Saldenforderung. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten die Forderungen an den Besteller um mehr als 20 % des Vorbehaltsgutes, so ist auf Verlangen des Bestellers der Lieferer insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

2. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Verfügung durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.

3. Die Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für den Lieferer ohne Kosten. Bei der Be- oder Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Waren durch den Besteller erwirbt er kein Eigentum an den Lieferanteilen des Lieferers. Der Besteller verwahrt die Sache ohne Entgelt für den Lieferer.

4. Die aus der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstandenen neuen Sachen gelten als Vorbehaltsgut im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im normalen Rahmen seines Geschäftes weiter veräußern oder verwenden mit der Maßgabe, dass die Kaufpreisforderungen oder sonstigen Vergütungsansprüche auf den Lieferer in der Höhe des Rechnungsbetrages der von uns gelieferten Ware übergehen.

6. Bei Zahlungsverzug ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Er verzichtet insoweit bereits jetzt auf alle Einwendungen.

7. Der Besteller tritt seine Forderungen aus einem Weiterverkauf oder sonstigen Verfügungen der Vorbehaltsware an den Lieferer ab.

VII. Gewährleistung

1. Für Mängel und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften haften wir unter den folgenden Voraussetzungen und in folgenden Umfang: Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder erkennbarer Mängel sind spätestens 8 Tage nach Empfang fernschriftlich oder telegrafisch mitzuteilen. Andere Mängel sind unverzüglich nach deren Feststellung zu rügen. Voraussetzung der Haftung für Mängel sind fehlerhafte Bauart, Materialmängel oder mangelhafte Ausführung. Beim Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung sofort einzustellen.

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Gefahrenübergang bei einschichtigen Betrieb.

3. Bei berechtigter unverzüglicher Mängelrüge haftet der Lieferer in der Weise, dass er den Leistungsgegenstand nachbessert, Ersatz liefert oder den Minderwert ersetzt. Dafür hat der Besteller dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mangelhaftung befreit.

4. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, das aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, Verarbeitung oder Gebrauch falscher oder ungeeigneter Materialien, fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung, übermäßige Beanspruchung, Dichtungen und unsachgemäße Eingriffe, Missachtung der Betriebsanleitung bzw. der Herstellerempfehlungen, natürliche Abnutzung usw.

5. Unsere Gewährleitungsverpflichtung erstreckt sich nur auf die von uns selbst erzeugten Teile. Für nicht selbst erzeugten Teile beschränkt sich die Gewährleistung grundsätzlich auf Abtretung der Gewährleistungsrechte gegenüber unseren Vorlieferanten.

6. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Ersatz von Schäden besteht nicht.

VIII. Haftung

1. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle in diesen vorstehenden Bestimmungen nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüchen, auch Schadenersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung.

2. Sämtliche Ansprüche gegen uns verjähren spätestens in einem Jahr soweit nicht gesetzlich oder durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen eine kürzere Verjährungsfrist vorgesehen bzw. vereinbart ist.

3. Unsere Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen verbindlich.

IX. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares Recht

1. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz des Lieferers zuständige ist.

2. Erfüllungsort ist Neukirchen.

3. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller gilt ausschließlich das maßgebliche Recht, welches am Sitz des Lieferers gilt.
Stand 2002
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